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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 
Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2012 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
zu Inhalt, Sinn und Zweck dieser Broschüre wird auf das hier ebenfalls ab-
gedruckte, ausführliche Vorwort zur ersten Auflage verwiesen. Hier möch-
ten wir daher nur bekräftigen, dass diese Broschüre der Information und 
auch dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern dient. Sie sind daher 
herzlich eingeladen uns Ihre Kritik, Verständnisfragen oder Anregungen an 
die E-Mail-Adresse buergerhaushalt@ratingen.de zu schicken. 
 
Außerdem möchten wir an dieser Stelle auch auf die Informationsveranstal-
tung am 16. Januar 2012 um 19 Uhr im Freizeithaus Ratingen West hinwei-
sen. Während dieser Veranstaltung soll Näheres zum Haushaltsplan, der 
wirtschaftlichen Lage der Stadt Ratingen und den Planungen für 2012 er-
läutert werden. 
 
Wir hoffen Ihnen mit dieser Broschüre interessante Einblicke in die Finan-
zen der Stadt Ratingen zu vermitteln und wünschen ein gutes und erfolgrei-
ches Jahr 2012. 
 

 Mit freundlichen Grüßen 
  

  
(Harald Birkenkamp) (Klaus-Konrad Pesch) 

34Bürgermeister Erster Beigeordneter/ Kämmerer 
 
 

VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE 
Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2011 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
zunächst möchten wir uns herzlich für Ihr Interesse am Haushaltsplan und 
an der Finanzlage der Stadt Ratingen bedanken, das Sie mit dem Lesen 
dieser Broschüre zeigen.  
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat Ende des vergangenen Jahres die schritt-
weise Einführung eines sogenannten Bürgerhaushaltes beschlossen. Diese 
Ihnen nun vorliegende Broschüre stellt ein wesentliches Element eines Bür-
gerhaushaltes dar, in der die Bürgerinnen und Bürger ergänzend zu den 
Etatreden und Presseberichterstattungen über den Haushaltsplanentwurf 
2011 der Stadt Ratingen informiert werden. 
 
Eine Stadtverwaltung hat den gesetzlichen Auftrag zur Daseinsvorsorge im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Hinter diesem Gesamtauftrag 
verbirgt sich ein enorm breites Spektrum von Aufgaben, das von der Stadt-
entwässerung über die Bereitstellung von Schulgebäuden, Pflege von 
Grünanlagen und Friedhöfen, Unterhaltung einer Feuerwehr bis hin zu er-
zieherischen Hilfen bei Jugendlichen oder der Instandhaltung der öffentli-
chen Straßen inkl. Winterdienst reicht. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben 
müssen Personal, Material, Geräte und Gebäude bezahlt werden. Diese 
Ausgaben, aber auch die Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen 
und – wenn das nicht reicht – Krediten werden im Haushaltsplan für die 
Verwaltung verbindlich festgelegt.  
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Neben dem übergeordnetem Auftrag zur Aufgabenerfüllung gelten jedoch 
noch zwei weitere wichtige Ziele. Das sind zum Einen die Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und zum Anderen das Erreichen des 
Haushaltsausgleiches – also möglichst der jährliche Ausgleich zwischen 
den verfügbaren Mitteln (Erträge, z.B. Steuern, Gebühren, sonstige Entgel-
te) und den notwendigen Verbräuchen an Waren und Dienstleistungen 
(Aufwendungen, z.B. Material-, Personal- und Sozialkosten). So soll sicher-
gestellt werden, dass die Gemeinde auch langfristig die Fähigkeit zur Auf-
gabenerfüllung behält und somit zukünftige Generationen nicht benachtei-
ligt werden. Auch diese Bedingungen müssen im Haushaltsplan berück-
sichtigt werden. 
 
Der Haushaltsplan ist das zentrale Instrument des Rates zur Steuerung des 
Verwaltungshandelns. Hier werden der Verwaltung für die einzelnen Aufga-
benbereiche Mittel zugebilligt, Steuersätze für die Gewerbesteuer und die 
Grundsteuer festgelegt, Investitionsmaßnahmen veranschlagt sowie mit 
dem Stellenplan der Personaleinsatz geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt 
somit das Verwaltungshandeln des ganzen Jahres. 
 
Neben dieser Steuerungsfunktion soll der Haushaltsplan jedoch auch die 
Bürgerschaft und andere Interessierte darüber informieren, wofür die öffent-
lichen Gelder eingesetzt werden. Auf Grund der Vielzahl von Form- und In-
haltsvorschriften sowie des großen Umfanges sind die Informationen des 
Haushaltsplanes jedoch leider nicht für  alle Bürgerinnen und Bürger immer 
leicht verständlich. Auf den folgenden Seiten möchte die Stadt Ratingen 
Ihnen daher die Grundzüge eines kommunalen Haushaltsplanes darstellen. 
Auf der Basis dieser Informationen sollen Sie in die Lage versetzt werden, 
den Haushaltsplan der Stadt Ratingen besser nachvollziehen und beurtei-
len zu können. 
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Auf Bewertungen der Ratinger Haushaltssituation wurde in dieser Broschü-
re verzichtet. Informationen hierzu können Sie den Etatreden des Bürger-
meisters, des Stadtkämmerers und der Fraktionen des Rates der Stadt Ra-
tingen entnehmen. Damit die finanzielle Situation der Stadt Ratingen richtig 
eingeordnet werden kann, werden in der Broschüre jedoch in Ausnahmefäl-
len Vergleiche mit anderen Kommunen vorgenommen. 
 
Zur besseren Verständlichkeit werden ferner einige Sachverhalte verkürzt 
und vereinfachend dargestellt und die notwendigen Fachbegriffe erklärt. 
Wenn Sie nur einen schnellen Überblick über den Haushaltsplanentwurf 
2011 haben möchten, bietet sich hierzu das Kapitel I.4 „Gesamtergebnis- 
und Gesamtfinanzplan 2011“ an. Sowohl der gesamte Haushaltsplan als 
auch die Etatreden des Bürgermeisters und des Stadtkämmerers zur Ein-
bringung des Haushaltsplanentwurfs 2011 sind auch im Internet unter 
www.ratingen.de zu finden. Die Etatreden der Fraktionen werden am 24. 
März 2011 unmittelbar vor der Etatverabschiedung gehalten. 
 
Wir hoffen, dass die in dieser Form erstmals erstellte Broschüre Interessan-
tes und Wissenswertes über das Haushalten und Wirtschaften Ihrer Stadt 
vermittelt. Anregungen, Hinweise und auch Verbesserungsvorschläge zur 
künftigen inhaltlichen Gestaltung der Broschüre nimmt mein Amt für Fi-
nanzwirtschaft gerne unter der Email-Adresse 
 
buergerhaushalt@ratingen.de  
 
entgegen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Broschüre Jahr für Jahr 
auf die wesentlichen Informationsinteressen der Ratinger Bürgerinnen und 
Bürger abzustimmen. Hierbei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 
Für jeden Ihrer Beiträge möchten wir uns herzlich bedanken. 

 

   

http://www.stadt-ratingen.de/buergerservice/haushalt/haushalt.php
mailto:buergerhaushalt@ratingen.de


 

 

I. AUFSTELLUNG, VERABSCHIEDUNG 
UND AUFBAU DES STÄDTISCHEN 
HAUSHALTSPLANES 

 
Im Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 
und Auszahlungen des neuen Haushaltsjahres im Einzelnen einzuplanen. 
Der Rat gibt mit dem Haushaltsplan die Schwerpunkte des künftigen Ver-
waltungshandelns vor. Der Haushaltsplan besteht aus mehreren Elementen 
und ist in einer bestimmten Art und Weise vom Bürgermeister und Stadt-
kämmerer aufzustellen und vom Rat zu verabschieden. Dies wird im Fol-
genden dargestellt: 
 

1. Prozess der Haushaltsplanaufstellung 
 
Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt nach einem gesetzlich vorge-
schriebenen Verfahren (§ 80 Gemeindeordnung NRW) und umfasst am 
Beispiel des Haushaltsplanentwurfes 2012 folgende Schritte: 
 

a. Aufstellung des Entwurfes durch den Kämmerer und den Bürgermeis-
ter auf Basis von Erfahrungswerten, Prognosen und Mittelanmeldun-
gen der einzelnen Ämter; 

b. Einbringung des Entwurfes in den Rat inkl. einer Erläuterung mit den 
Etatreden des Bürgermeisters und des Kämmerers; der Haushalts-
plan-Entwurf 2012 wurde am 20.12.2011 in den Rat eingebracht; die 
Etatreden können Sie auf der Internetseite der Stadt Ratingen nach-
lesen (Link); 6

c. Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Ratingen sowie 
Auslegung des Haushaltsplanes zur Einsichtnahme für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger; 

d. Stadtteilbezogene Beratung der Investitionsmaßnahmen in den sechs 
Bezirksausschüssen der einzelnen Ratinger Stadtteile (diese Bera-
tungen finden voraussichtlich von Januar bis Februar 2012 statt); 

e. Themenbezogene Beratung in den acht Fachausschüssen (Sozial-
ausschuss, Jugendhilfeausschuss, Kulturausschuss, Schulaus-
schuss, Sportausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt, Wirtschaftsförderungsausschuss, Bau- und Vergabeausschuss); 
diese Beratungen finden im Januar/ Februar 2012 statt; 

f. Zusammenfassung aller Beratungsergebnisse und ganzheitliche Be-
ratung im März 2012 im Haupt- und Finanzausschuss; 

g. Abschließende Beratung und Verabschiedung im März 2012 im Rat 
(inkl. der Etatreden der Fraktionen); 

h. Einarbeitung der vom Rat beschlossenen Änderungen in den Haus-
haltsplan; 

i. Anzeige des Haushaltsplanes bei der Aufsichtsbehörde (Kreis Mett-
mann); 

j. Nach Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde wird dann die 
Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und erlangt so Rechts-
kraft; erfahrungsgemäß wird dieser letzte Schritt im Juni 2012 abge-
schlossen. 
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Die Haushaltsberatung im Rat erfolgt auf Basis des Budgetplanes (laufende 
Einnahmen und Ausgaben der Stadtämter) und des Investitionsplanes (In-
vestitionen - i.d.R. einmalige Ausgaben, mit denen langlebige Werte ge-
schaffen werden). Im Ratinger Budgetplan werden auch sämtliche Zu-
schüsse, die die Stadt an Dritte zu zahlen plant, übersichtlich aufgelistet 
Der Ratinger Budgetplan ist auch im Internet veröffentlicht (Link) - aufgeteilt 
in Gesamt- und Ämterbudgets, die Erläuterungen sowie die Einzelaufstel-
lung der Zuschüsse. 
 

2. Die Haushaltssatzung 
Der Haushaltsplan wird vom Rat im Rahmen der Haushaltssatzung erlas-
sen. Sie stellt gewissermaßen ein „auf die Stadt Ratingen beschränktes 
Gesetz“ dar und enthält neben den Gesamtaufwendungen und -erträgen 
auch die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer sowie die Kreditober-
grenzen. 
 

3. Vorbericht des Haushaltsplanes 
Zunächst werden in einem ausführlichen Vorbericht (Link), neben grund-
sätzlichen Erläuterungen über Struktur und Erstellung des Haushaltsplanes, 
die Finanz- und Wirtschaftslage der Stadt, die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sowie die wesentlichen Informationen zum neuen Haushaltsjahr 
dargestellt. Hier werden auch drohende Risiken und die Entwicklung der 
wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, sodass insgesamt 
schon durch den Vorbericht ein umfassendes Bild entsteht.  
 

4. Gesamtergebnisplan- und Gesamtfinanzplan 
7

Der Ergebnisplan (Link) ist ein Kernelement des Haushaltsplanes. Im Er-
gebnisplan werden Aufwendungen und Erträge geplant – er entspricht so-
mit weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Dif-
ferenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes stellt 
den geplanten Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres sind die tatsächlichen Rechnungsergebnisse 
bekannt (Ergebnisrechnung). 
 
Der Ergebnisplan-Entwurf sieht für 2012 ordentliche Erträge von 248,0 Mio. 
€ sowie ordentliche Aufwendungen von 256,1 Mio. € vor. Unter Einbezie-
hung des ordentlichen Finanzergebnisses ergibt sich ein geplanter Jahres-
fehlbetrag von 8,1 Mio. €, d.h. es werden im Jahr 2011 voraussichtlich 8,1 
Mio. € mehr verbraucht, als durch Steuern, Gebühren, Beiträge und sonsti-
ge Entgelte eingenommen würden. 
 
Die Herstellung des Haushaltsausgleiches ist besonders abhängig von der 
allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, die sich vor allem bei den Steu-
ereinnahmen bemerkbar macht. Die Steuereinnahmen können somit von 
Jahr zu Jahr zum Teil hohen Schwankungen unterliegen. Hier wird insbe-
sondere auf die Risiken der Gewerbesteuerprognose (vgl. auch II. 1. a) 
hingewiesen. 
 

   

http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/Budgetplan_Entwurf_2012.pdf
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Gesamtergebnisplan (verkürzte Dar-
stellung) 

Ergebnis* 
2010 
Mio. Euro 

Ansatz ** 
2011 
Mio. Euro 

Entwurf 
2012 
Mio. Euro 

Ordentliche Erträge 261,3 233,4 238,5
     davon u.a. Steuern u. ähnliche Ab-
gaben; 

174,4 161,5 163,1

     Zuwendungen und allg. Umlagen; 24,5 19,7 21,4
     Leistungsentgelte 39,2 39,2 40,7
Ordentliche Aufwendungen 252,3 243,4 251,6
     davon u.a. Personal und Versor-
gungsaufwand; 

57,9 60,5 63,0

     Sach- und Dienstleistungen; 26,7 26,9 27,7
     Transferaufwand; 128,5 120,8 124,2
     Abschreibungen 24,4 21,7 22,7
 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit 

+9,0
 

-10,0 -13,0

Finanzerträge 2,0 6,6 9,5
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendun-
gen 

4,8 5,0 4,5

 
Finanzergebnis -2,8

 
+1,6 +5,0

 
Jahresergebnis +4,9

 
-8,4 -8,1

* Das Ergebnis 2010 ist noch nicht vom Rat festgestellt und daher vorläufig! 

** Diese Spalte betrifft die Ansatzplanung – die aktuelle Hochrechnung ergibt für 

2011 keinen Fehlbetrag mehr. 

 
Der Gesetzgeber erlaubt allen Kommunen, bis zu einer bestimmten Höhe 
eine Reduzierung des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen, um Jahresfehlbe-
träge auszugleichen. Dieser ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde re-
duzierbare Teil des Eigenkapitals wird Ausgleichsrücklage genannt und be-
trägt in Ratingen aktuell ca. 62,1 Mio. €, da im Jahresabschluss des Jahres 
2011 entgegen der Planung vorläufig kein Fehlbetrag zu erwarten ist. Im 
Jahr 2012 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich um 8,1 Mio. € auf rd. 
54,1 Mio. € verringert. Weil Ratingen noch diese Ausgleichsrücklage hat, 
gilt der Haushaltsplan 2012 trotz der erwarteten Jahresfehlbeträge in den 
Jahren 2012 bis 2015 als „fiktiv“ ausgeglichen.  
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Die meisten anderen Kommunen haben im Gegensatz zu Ratingen die o.g. 
Ausgleichsrücklage bereits in voller Höhe in Anspruch genommen. Diese 
Kommunen müssen sich deshalb ihre Haushalte von der Aufsichtsbehörde 
genehmigen lassen und dürfen teilweise nur Pflichtaufgaben unter strengen 
Auflagen der Aufsichtsbehörde wahrnehmen. Freiwillige Aufgaben dürfen 
hier in der Regel nicht mehr oder nur noch sehr stark eingeschränkt fortge-
setzt werden. Dies führte in einigen Kommunen zum Beispiel zu Schließun-
gen von Bädern, Stadthallen, Büchereien usw. Solange diese Kommunen 
ihre Haushalte nicht ausgleichen können, dürfen sie keine eigenen finan-
ziellen Entscheidungen mehr treffen. Jede Investitionsmaßnahme an Schu-
len, Kindergärten usw. muss zum Beispiel von der Aufsichtsbehörde ge-
nehmigt werden. 
 
Eine solche Entwicklung ist in der Stadt Ratingen aus heutiger Sicht nicht 
zu erwarten, es sei denn, es würden erhebliche, nicht vorhersehbare Steu-
erausfälle eintreten. Da die Stadt Ratingen ihre o.g. Ausgleichsrücklage je-
doch bis zum Jahr 2015 voraussichtlich um 33,9 Mio. € auf insgesamt 28,2 
Mio. € reduzieren muss und in diesen Jahren v.a. wegen der nicht beein-
flussbaren hohen Sozialkosten- und Kreisumlagebelastungen auch mehr 
ausgeben muss als sie einnehmen kann, sind weitere Einsparungs- und 
Konsolidierungsbemühungen erforderlich. So können dauerhaft eigenstän-

   



 

dige Finanzentscheidungen des Rates der Stadt Ratingen und notwendige 
Investitionen zum Beispiel an Schulen, Kindergärten und Straßen wie bis-
her gewährleistet bleiben. 
 
 
Im Gegensatz zum Ergebnisplan werden im Finanzplan die tatsächlichen 
Einzahlungen und Auszahlungen registriert und gegenübergestellt. Diese 
zeigen so die geplante Veränderung des städtischen Zahlungsmittelbe-
standes bzw. die Veränderungen auf dem städtischen Bankkonto. Der Fi-
nanzplan (bzw. nach Abschluss des Haushaltsjahres die Finanzrechnung) 
ist somit vergleichbar mit einem privaten Girokonto, auf dem sämtliche 
Bankbewegungen registriert und fortgeschrieben werden (entspricht prinzipiell 

der kaufmännischen Cashflow- bzw. Kapitalflussrechnung). 
 
In Ziffer 5 wird in einem Exkurs anhand von Beispielen der nicht immer 
leicht nachvollziehbare Unterschied zwischen bestimmten Erträgen und 
Aufwendungen des Ergebnisplanes und bestimmten Ein- und Auszahlun-
gen des Finanzplanes näher erläutert. In den meisten Fällen sind jedoch 
Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Einzahlungen gleich; 
Ausnahmen stellen vor allem Investitionsmaßnahmen und Rückstellungen 
dar (vgl. Exkurs Aufwendungen und Erträge vs. Ein- und Auszahlungen). 
 
Zentrale Größe im Finanzplan ist der Finanzmittelüberschuss bzw. der Fi-
nanzmittelfehlbetrag. In Ratingen wird im Jahr 2012 ein Finanzmittelfehlbe-
trag erwartet, d.h. es wird voraussichtlich mehr Geld ausgegeben als ein-
genommen wird. Der Differenzbetrag aus der laufenden Verwaltung soll im 
Jahr 2012 aus noch vorhandenen Bankbeständen (Bestand an eigenen Fi-
nanzmitteln) beglichen werden. Zur Tätigung notwendiger Investitionen 
werden Kreditaufnahmen i.H.v. 17,6 Mio. € eingeplant. Siehe hierzu die fol-
gende Tabelle: 
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Finanzplan (verkürzte Darstellung) Ergebnis 

2010 
Mio. Euro 

Ansatz 
2011 
Mio. 
Euro 

Entwurf 
2012 
Mio. 
Euro 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 

253,6 228,5 235,6

./. Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

235,9 235,8 243,5

 
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 17,7

 
-7,3 -7,9

Einzahlungen aus Investitions- und Finan-
zierungstätigkeit (ohne Kreditaufnahmen) 

10,1 7,8 6,1

./. Auszahlungen aus Investitions- und Fi-
nanzierungstätigkeit 

-28,6 -25,3 -23,7

 
= Saldo aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit  
(ohne Kreditaufnahmen) 

-18,5
 

-17,5 -17,6

 
Finanzmittelfehlbetrag insgesamt -0,8

 
-24,8 -25,5

Deckung durch Verringerung der Bankbe-
stände in Höhe von 

19,8 7,9

und (eingeplante) Kreditaufnahme von 5,0 17,6
 
Die vollständigen Finanz- und Ergebnispläne finden Sie im Haushaltsplan 
auf den blauen Seiten oder auf der Seite der Stadt Ratingen (Link) 
 

   

http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/3._Gesamtplaene.pdf


 

5. Zusammenhang zwischen der Ergebnis- und Fi-
nanzrechnung und der Bilanz 

 
Die Ergebnisse von Finanz- und Ergebnisrechnung werden im Rahmen des 
Jahresabschlusses in die Bilanz „überführt“. Der Jahresüberschuss bzw. –
fehlbetrag eines Jahres in der Ergebnisrechnung erhöht oder vermindert 
rechnerisch das Eigenkapital in der Bilanz (Passiva) zum Stichtag 31. De-
zember. Die Änderung der Finanzmittel („Bankkonto“) in einem Jahr erhöht 
oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln in der Bilanz (Aktiva) zum 
Stichtag 31. Dezember. Dies veranschaulicht folgende Grafik: 
 

 
Die städtische Bilanz zeigt auf der Aktivseite das städtische Vermögen und 
auf der Passivseite, wie dieses Vermögen finanziert worden ist – sie ist wei-
testgehend mit einer handelsrechtlichen Bilanz vergleichbar. Im Haushalts-
plan 2012 ist die vorläufige Bilanz (Entwurf) zum 31.12.2010 abgebildet. 

10

 
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2010 (in Mio. €) 
Aktiva (Vermögen) Passiva (Schulden) 
 (Mio. €)  (Mio. €)

Anlagevermögen  Eigenkapital  

Immaterielles Vermögen 1,3 Allgemeine Rücklage 280,6

Unbebaute Grundstücke 109,7 Ausgleichsrücklage 62,1

 davon Grünflächen 86,8 Jahresüberschuss 4,9

Bebaute Grundstücke 266,6   

 davon Schulen 144,5   

Infrastrukturvermögen 335,1 Sonderposten 217,7

 davon Kanalnetz 168,4   

 davon Straßen, Wege  71,5 Rückstellungen  

 davon Grund und Boden 82,1 Pensionsrückstellungen 97,9

Maschinen und Fahrzeuge 8,7 Instandhaltungsrückstellungen 49,9

Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung 

14,0 Sonstige Rückstellungen 16,4

Anlagen im Bau 20,1   

Stadtwerkebeteiligung 15,7 Verbindlichkeiten  

Sonstige Finanzanlagen 9,2 Investitionskredite 92,8

Umlaufvermögen  Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 

2,8

Vorräte 0,4 Sonstige Verbindlichkeiten 7,3

Forderungen 6,2   

Liquide Mittel 51,8 Passive Rechnungsabgrenzung 7,8

Aktive Rechnungsabgrenzung 1,6   

Summe Aktiva 840,4 Summe Passiva 840,4

Die gesamte Bilanz finden Sie im Haushaltsplan im Anschluss an den Vor-
bericht ab Seite V62 (Link) 

   

http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/1._Vorbericht.pdf


 

   

Zur besseren Verständlichkeit hier eine Erläuterung einzelner Begriffe 
 
Anlagevermögen: Vermögen, das der Stadt Ratingen auf Dauer dienen 
soll. 
Umlaufvermögen: Vermögen, das der Stadt Ratingen nicht auf Dauer die-
nen soll, sondern zum Verbrauch oder Verkauf zur Verfügung steht. 
Betriebs- und Geschäftsausstattung: Weit gefasster Begriff für bewegli-
ches Vermögen, wie z.B. die Schul- und Büroeinrichtungen, Atemschutzge-
räte, Kettensägen etc. 
Anlagen im Bau: Noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen, die 
daher auch noch nicht „in Betrieb genommen wurden“ und deshalb der 
Werteverzehr noch nicht gleichmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt wird 
(noch keine Aufwendungen aus Abschreibungen). 
Liquide Mittel: Geldbestand auf Bankkonten und in der „Kasse“. 
Ausgleichsrücklage: Anteil des Eigenkapitals, der ohne Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde zum Haushaltsausgleich herangezogen werden kann. 
Eine solche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bedeutet aber immer 
eine Verringerung des Eigenkapitals!  
Sonderposten: Hier werden Zuschüsse und Zuweisungen zusammenge-
fasst, die die Stadt Ratingen in der Vergangenheit erhalten hat. 
Rückstellungen: Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, also 
Verbindlichkeiten von denen nicht mit Sicherheit weiß, ob sie entstehen 
werden, oder wann und in welcher genauen Höhe. 
Verbindlichkeiten: Hierunter sind Schulden, die die Stadt derzeit hat, zu-
sammengefasst. Das umfasst zum einen Kredite, aber auch im alten Jahr 
noch eingegangene Rechnungen, die erst nach dem Jahreswechsel im 
neuen Jahr fällig sind. 
 

Exkurs: Aufwand und Ertrag im Ergebnisplan vs. 
Auszahlung und Einzahlung im Finanzplan 
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Der Unterschied zwischen Aufwand und einer Auszahlung liegt in der zeitlichen 
Zuordnung des entsprechenden Geschäftsvorfalles. Diese ist beim Aufwand an 
den Zeitpunkt des Güterverbrauchs und bei Auszahlungen an den Zahlungs-
zeitpunkt geknüpft. Aufwand ist also der bewertete Verbrauch von Gütern und 
Dienstleistungen in einem Jahr. Im Regelfall sind Aufwand und Auszahlung 
identisch (z.B. Personalkosten). Wird jedoch z.B. in 2011 ein Rettungswagen für 
120.000 € gekauft der 6 Jahre fahren soll, so stellt dies eine Auszahlung nur im 
Jahr der Anschaffung, also im Jahr 2011 dar. Aufwand entsteht jedoch während 
der gesamten Nutzungsdauer in Höhe von 20.000 € pro Jahr. Das Fahrzeug 
wird folglich mit gleichmäßigen Raten verteilt auf die Nutzungsdauer innerhalb 
von 6 Jahren „abgeschrieben“ (Aufwendungen aus Abschreibungen). 
Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Bildung von Pensionsrückstellungen für 
Beamte und Beamtinnen. Jede/r Beamte/in erwirbt jedes Jahr Pensionsansprü-
che. Diese stellen Verbindlichkeiten einer Stadt gegenüber Ihren Beamten und 
Beamtinnen dar. Anders als bei den gesetzlich versicherten Arbeitnehmern, bei 
denen der Arbeitgeber bereits während den Beschäftigungszeiten jedes Jahr 
tatsächlich Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen muss, muss eine 
Stadt für die Beamten und Beamtinnen erst Zahlungen leisten, wenn der/die 
Beamte/in pensioniert wird. 
Die jedes Jahr von den Beamten und Beamtinnen neu erworbenen Pensions-
ansprüche sind jedoch als nicht-zahlungswirksamer Aufwand im Ergebnisplan 
zu berücksichtigen und erhöhen so Jahr für Jahr den „fiktiven“ Bilanzposten der 
Pensionsrückstellungen (ohne dass tatsächlich Geld zurückgelegt wird). 
Durch die zeitliche Zuordnung von Aufwendungen zum Zeitpunkt des 
Verbrauchs soll die Haushaltswirtschaft intergenerativ gerecht werden. Das Ziel 
der intergenerativen Gerechtigkeit ist der Grund, wieso mit der Einführung der 
doppelten Buchführung bei den Kommunen ein Haushalt nur dann als ausgegli-
chen gilt, wenn die Aufwendungen die Erträge nicht übersteigen. 



 

II. DETAILERLÄUTERUNGEN ZUM  
GESAMTERGEBNISPLAN 

1. Woher kommt das städtische Geld? 
 
Die für den Haushaltsausgleich notwendigen Erträge sind vielfältig. Die 
wichtigsten sind die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkom-
menssteuer, Gebühren und Entgelte sowie die Grundsteuern. 

Gebühren und Entgelte
36.805.590

15%

Erträge aus 
Sonderposten

10.700.000
4%

Gemeindeanteil 
Einkommenssteuer

43.450.000
18%

übrige Erträge
49.799.410

20%

Grundsteuer A und B
17.273.000

7%

Gewerbesteuer 
90.000.000

36%
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Gesamterträge: 248,0 Mio. € 

 

a. Gewerbesteuer 
Die Gewerbesteuer wird von ansässigen Unternehmen auf ihren Gewinn 
gezahlt. Auf Grund der stark angesiedelten Unternehmen hat Ratingen im 
Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich hohe Gewerbesteu-
ererträge. Für 2012 sind hier Erträge von 90,0 Mio. € eingeplant. Die Ermitt-
lung der Gewerbesteuererträge ist im Vorbericht ab der Seite V 26 ersicht-
lich. 
 
Die Gewerbesteuer unterliegt von Jahr zu Jahr Schwankungen, die der all-
gemeinen wirtschaftlichen Lage sowie der individuellen Ertragsentwicklung 
der einzelnen Unternehmen geschuldet sind. Diese Entwicklungen spiegeln 
sich in der Regel erst 1 bis 2 Jahre später im Steueraufkommen wider, so-
dass die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen noch nicht 
vollständig in den Zahlen für 2012 erkennbar ist.  

   



 

Zunächst werden auf der Basis der zuletzt festgestellten Gewinne Gewer-
besteuervorauszahlungen erhoben. Die endgültige Abrechnung der Gewer-
besteuer erfolgt erst nach dem Eingang der Gewerbesteuermessbescheide 
(wie auch die Einkommenssteuer erst mit der Abgabe der Steuererklärung 
und dem darauf folgenden Bescheid des Finanzamtes abgerechnet wird). 
Diese liegen mitunter erst zwei bis drei Jahre später vor. Bei den aktuell 
konkret von einigen Unternehmen angekündigten, teilweise erheblichen 
Abgangserwartungen erhöht dies das Risiko von Rückzahlungen an die Un-
ternehmen und erschwert die Prognose der Gewerbesteuererträge deutlich. 
Daher unterliegt der aktuelle Gewerbesteueransatz erheblichen Risiken. 
Gewissheit hierüber erhält die Stadt erst dann wenn die Gewerbesteuer-
messbescheide des Finanzamtes zu den betreffenden Abrechnungsjahren 
eingehen. 

b. Einkommensteuer 
Neben der Gewerbesteuer ist der kommunale Anteil an der Einkommens-
teuer die wichtigste Ertragsquelle. Für 2012 ist hier ein Betrag von 43,45 
Mio. € eingeplant. Das bedeutet einen Anteil Ratingens von 0,7 % am 
NRW-Anteil (gesamt ca. 6,09 Mrd. €). Im Laufe der Etatberatungen werden 
hier Verbesserungen von rd. 1,8 Mio. € erwartet. 
 

c. Gebühren und Entgelte 
Gebühren und Entgelte werden – im Gegensatz zu Steuern – für konkrete 
Leistungen erhoben. Zu diesem Bereich gehören sowohl die Leihgebühren 
der Bücherei und Verwaltungsgebühren, als auch VHS- oder Parkgebüh-
ren. Am wichtigsten in diesem Bereich sind jedoch die Benutzungsgebüh-
ren (Märkte, Friedhöfe, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Rettungs-
dienst und Abfallentsorgung), die kostendeckend geführt werden müssen.  

13Zur Berechnung der Gebührensätze wird jedes Jahr auf Basis der erwarte-
ten Kosten (z.B. Personal-, Sach-, Gebäude- und Querschnittskosten) und 
Gebührenfälle (z.B. Einsätze des Rettungsdienstes) eine Kalkulation der 
zur Kostendeckung erforderlichen Gebührensätze erstellt. Zum Jahresende 
wird dann ein Betriebsabschluss für die Gebührenhaushalte erstellt, sodass 
festgestellt werden kann wie hoch die tatsächlichen Kosten und Gebühren-
erträge waren. Dabei besteht ein Gewinnerzielungsverbot für alle Gebüh-
ren, sodass eventuell zu viel vereinnahmte Erträge über die Gebührensätze 
im nächsten Jahr wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben werden. 
 

d. Grundsteuer A und B 
Die Grundsteuern müssen sämtliche Grundstückseigentümer und – über 
die Nebenkostenabrechnung – i.d.R. auch die Mieter zahlen. Sie wird zur-
zeit noch nach dem Einheitswert des Grundstückes bemessen. Dabei wird 
zwischen land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Grundsteuer A) 
sowie bebauter Fläche (Grundsteuer B) unterschieden. Für 2012 wurde 
durch den Rat eine moderate Erhöhung der Grundsteuerhebesätze um je-
weils 20 Prozentpunkte beschlossen (Grundsteuer A von 180% auf 200%; 
Grundsteuer B von 380% auf 400%), wobei zu beachten ist, dass diese in 
den letzten Jahren sehr stabil waren, bzw. teilweise gesenkt wurden und 
somit bislang nicht der Inflation angepasst worden sind. Mit den erhöhten 
Steuersätzen wird in 2012 erst wieder das Niveau der Jahre 2003/ 2004 
erreicht. 
 

e. Übrige Erträge 
Unter dieser Position sind insbesondere die Finanzerträge i.H.v. 9,5 Mio. zu 
nennen. Darunter fällt die Gewinnausschüttung der Stadtwerke sowie die 
Zuwendungen und Zuschüsse, die überwiegend vom Land NRW und dem 

   



 

Bund geleistet werden (v.a. Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten) 
i.H.v. 10,7 Mio. €). Hinzu kommen sonstige Steuererträge aus Hunde- und 
Vergnügungssteuer sowie einem Anteil an der Umsatzsteuer i.H.v. zusam-
men 7,8 Mio. €. 
Im Jahr 2012 sind einmalig Erträge aus der Gewinnausschüttung bzw. Auf-
lösung von Gewinnrücklagen aus drei Wirtschaftsjahren (2009-2011) der 
Stadtwerke enthalten. Durch diesen Einmaleffekt wird das Planergebnis 
2012 um rd. 5 Mio. € verbessert. Wären in den Vorjahren die Gewinnaus-
schüttungen nicht in spätere Haushaltsjahre verschoben worden, hätte der 
erwartete Verlust folglich statt 8,05 Mio. € sogar rd. 13 Mio. € betragen. 
 

f. Erträge aus Sonderposten 
Zuschüsse zu Investitionen, wie z.B. ein Baukostenzuschuss vom Land zu 
einem neuen Kindergarten, verbessern nicht einmalig das Jahresergebnis 
in voller Höhe, sondern werden als Sonderposten in der Bilanz abgebildet. 
Korrespondierend zu den Abschreibungsbeträgen (z.B. eines Fahrzeuges) 
wird auch in gleichem Maße der Sonderposten über die Nutzungsdauer 
(des Fahrzeuges) aufgelöst. Diese Auflösung stellt einen Ertrag dar, d.h. sie 
verbessert das Jahresergebnis. So werden auch die Zuschüsse intergene-
rativ gerecht auf die Lebensdauer der damit verbundenen Investition ver-
teilt.  
 

g. Schlüsselzuweisungen 
Schlüsselzuweisungen sind Zahlungen des Landes an die Kommunen. 
Diese Zahlungen dienen der Unterstützung finanzschwacher Kommunen 
und werden an Hand der Steuerkraft der Gemeinden verteilt. Auf Grund der 
hohen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer erhält die Stadt Ratingen keine 
Schlüsselzuweisungen vom Land. Deshalb muss die Stadt Ratingen ihre 
Ausgaben überwiegend aus eigenen Mitteln bestreiten. 
 
 

   



 

2. Wohin geht das Geld bzw. wofür muss es aus-
gegeben werden? 

Sachaufwendungen
27.696.510

11%

Kreisumlage
70.760.000

27%

Finanzierung 
Deutsche Einheit

9.150.000
4%

Gewerbesteuerumlage
7.875.000

3%

übrige Aufwendungen
54.863.370

21%

Bilanzielle 
Abschreibung

22.700.000
9%

Personal- und 
Versorgungsaufwendu

ngen
63.040.120

25%
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Gesamtaufwendungen: 256,1 Mio. € 

a. Abgaben an den Kreis und das Land  
Die im vorangegangenen Kapitel erläuterte hohe Steuerkraft der Stadt Ra-
tingen sowie u.a. der Mittelbedarf der Umlageverbände (Kreis/ Land-
schaftsverband) haben zur Folge, dass hohe Umlagen abzuführen sind. 
Diese belaufen sich auf ca. 92,9 Mio. €, wovon die Kreisumlage den größ-
ten Anteil i.H.v. 70.8 Mio. € darstellt. Diese dient der Finanzierung der durch 
den Kreis Mettmann wahrgenommenen Aufgaben und bemisst sich auf 
Grundlage der Steuerkraft der Stadt Ratingen sowie einem vom Kreis 
Mettmann festgelegten Hebesatz. Die hier genannte Höhe der Kreisumlage 
bezieht bereits eine angekündigte Hebesatzsenkung des Kreises ein. Die 
Verabschiedung dieses gesenkten Hebesatzes bleibt aber abzuwarten. 
Kommt es zu keiner Anpassung der Kreisumlage ist der hier geplante An-
satz um weitere 2,4 Mio. € zu erhöhen.  
Die von der Gewerbesteuer abzuführende Gewerbesteuerumlage steht 
dem Land NRW zu, während der Ratinger Anteil zur Finanzierung der Deut-
schen Einheit über das Land an den Bund geht. Die sonstigen Umlagen 
beinhalten die Krankenhaus-, die Berufsschul- und die Verkehrsverbunds-
umlage. 
 

b. Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Der Aufwand für Personal ist mit einem knappen Viertel der ordentlichen 
Aufwendungen nach den Transferaufwendungen (=Umlagen) der zweit-
größte Aufwandsposten. Dies ist ein für Kommunen übliches Verhältnis, 
weil die städtischen Bediensteten im Wesentlichen Dienstleistungen für die 
Bürgerinnen und Bürger erbringen. Hierunter sind sämtliche Aufwendungen 

   



 

für Löhne und Gehälter einschließlich der von der Stadt als Arbeitgeber zu 
tragenden Nebenkosten erfasst. Außerdem fließen hier Aufwendungen für 
die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen ein. Durch die Bildung 
dieser Rückstellungen wird das Haushaltsergebnis durch Aufwendungen für 
Pensionsansprüche belastet (vgl. Exkurs Aufwendungen und Erträge vs. 
Ein- und Auszahlungen) 
Diese Rückstellungsbildung betrifft allerdings nur die Ergebnisrechnungen 
der entsprechenden Jahre - es wird also kein „echtes“ Geld zurückgelegt, 
sodass die Liquidität in den nächsten Jahren durch steigende Pensions-
auszahlungen verstärkt belastet sein wird.  
Mit den Personalaufwendungen hängen auch die Versorgungsaufwendun-
gen zusammen. Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen sind hier die 
Aufwendungen für Versorgungsempfänger, also Pensionäre u.ä., zu veran-
schlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihil-
fen. Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen in 
2012 mit insgesamt 63,0 Mio. € ca. 2,4 Mio. € mehr als der Planansatz für 
2011. Diese Erhöhung ist auf folgende Faktoren zurück zu führen: 
 

 Tarifsteigerung für Beschäftigte und Beamte 
 Anhebung der „Leistungsorientierten Bezahlung“ für Beschäftigte (ta-

rifvertraglich vorgeschrieben) 
 Personalübernahme von in städtische Trägerschaft übergegangenen 

Kindertagesstätten (refinanziert durch Wegfall von Betriebskostenzu-
schüssen an Dritte) 

 Schaffung von neun neuen Stellen im Rettungsdienst auf Grund an-
gepasster Vorgaben des Kreises (refinanziert über von den Kranken-
kassen gezahlte Gebühren) 

 Zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit (refinanziert über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket des Bundes) 

 Sonstige Veränderungen lt. Stellenplan 
 
In Ratingen waren in 2011 vom Sachbearbeiter, Gärtner und Ingenieur über 
den Feuerwehrmann bis zum Bürgermeister über 1.000 Menschen beschäf-
tigt. Ca. 290 (27%) davon waren Beamte und rund 170 (16%) im Sozial- 
und Erziehungsdienst.  
 

c. Sachaufwendungen 
Unter diesen Posten fallen alle Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
die keine Investitionen darstellen. Dazu gehören z.B. Instandhaltungsarbei-
ten an städtischen Gebäuden sowie dem Straßen- und Kanalnetz aber 
auch Strom-, Gas- und Wasserkosten oder auch Schülerbeförderungskos-
ten.  

d. Übrige Aufwendungen 
Dieser große Posten umfasst verschiedene Aufwendungen, die nicht unter 
einen Oberbegriff zu fassen sind, wie z.B.: 

 Restmüllentsorgungskosten (4,9 Mio. €); 
 Sozialtransferaufwendungen (1,8 Mio. € zzgl. der über die Kreisumla-

ge zu tragenden Sozialkosten zum Beispiel für die Grundsicherung im 
Alter, Unterkunftskosten Hartz IV usw.); 

 Zuschüsse für den Betrieb von Kindergärten an freie Träger, wie z.B. 
Kirchen (9,4 Mio. €/ hierzu gewährt das Land NRW Zuweisungen); 

 Sonstige Transferaufwendungen, z.B. im Bereich der Jugendhilfe 
oder an Verbände und Vereine (11,3 Mio. €); 

 Hilfen zur Erziehung, die das Jugendamt gewährt (z.B. sozialpädago-
gische Betreuung, Familienberatung, Unterbringung in Pflegefamilien 
oder Heimen, etc.(7,8 Mio. €); 

 Versicherungen für Fahrzeuge, Gebäude etc. (1,5 Mio. €); 
 Zinsaufwand (4,5 Mio. €). 

   



 

 

e. Bilanzielle Abschreibungen 
Vermögensgegenstände haben in aller Regel eine begrenzte Nutzungs-
dauer. Nach dieser Zeit ist nach Erfahrungswerten eine Totalsanierung, ein 
Neubau oder eine Ersatzbeschaffung notwendig, d.h. der Vermögensge-
genstand hat seinen Wert verloren. Aus diesem Grund wird Vermögen je-
des Jahr um einen Abschreibungsbetrag verringert, sodass am Ende der 
prognostizierten Nutzungsdauer ein symbolischer Restwert von 1 € übrig 
bleibt. Die Summe dieser Abschreibungen beträgt in 2012 voraussichtlich 
22,7 Mio. € und wird in den Folgejahren auf Grund der veranschlagten und 
geplanten Investitionen weiter steigen. Abschreibungen stellen Aufwand dar 
und belasten somit das Ergebnis.  
Beispiel: Ein Feuerwehrfahrzeug wird am 01.01.2011 für 200.000 € be-
schafft und hat eine erwartete Nutzungsdauer von 10 Jahren, d.h. es wer-
den in den folgenden Jahren der Nutzung je Jahr 20.000 € abgeschrieben.  
 
 
 

III. TEILPLÄNE 
Die Aufgaben der Gemeinde werden in Produkte, wie z.B. Feuerwehr, Ret-
tungsdienst, Bestattungswesen, Grundschulen, Straßenbau etc., unterglie-
dert. Die 138 Produkte werden in 56 Produktgruppen und 17 Produktberei-
chen zusammengefasst. Im Haushaltsplan sind neben den Gesamtplänen 
auch Teilpläne für die Produktbereiche und -gruppen abgebildet. Die Bera-
tungen in den Ausschüssen und dem Rat finden auf der noch detaillierteren 
Basis der Ämterbudgets statt. 
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Den Produktplan mit der Aufteilung in Produktbereiche und -gruppen finden 
Sie hier. 
 
Die vollständigen Teilpläne der einzelnen Produktbereiche finden Sie hier. 
 
Die vollständigen Teilpläne für die einzelnen Produktgruppen finden Sie 
hier. 

Übersicht über die Zuschussbedarfe der Produktbe-
reiche 
 
Wie oben beschrieben sind die Leistungen der Stadt Ratingen Produkten 
zugeordnet, die wiederum zu 17 Produktbereichen zusammengefasst wer-
den.  
 
Wie stark die entsprechenden Bereiche sich aus eigenen Erträgen tragen 
können zeigt sich an ihrem Überschuss bzw. dem Zuschussbedarf, der sich 
aus dem jeweiligen Teilergebnisplan ergibt. Personalaufwand und Ab-
schreibungen sind dabei schon den einzelnen Bereichen zugeordnet. Hier 
die sechs größten Zuschussbereiche, die aus Haushaltsmitteln, wie z.B. 
Steuern etc. finanziert werden müssen 
 

1. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Dieser Produktbereich weist einen Zuschussbedarf von 22,9 Mio. € im Jahr 
2012 aus. Er umfasst den Betrieb der Kindertagesstätten, die Kinder- und 
Jugendarbeit (z.B. Jugendtreffs, Stadtranderholung, das Spielmobil etc.) 
sowie die Familienhilfen (z.B. Hilfen zur Erziehung, Heimunterbringungen, 
Jugendgerichtshilfe usw.). 
 

   

http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/5._Produktplan-Kontenrahmen.pdf
http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/6._Produktbereiche.pdf
http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/7._Produktgruppen.pdf


 

2. Innere Verwaltung 
In diesem Bereich sind alle Leistungen zusammengefasst, die überwiegend 
für andere Bereiche der Verwaltung erbracht werden müssen. Hierzu gehö-
ren z.B. die Personalverwaltung, die Stadtkasse, das Rechnungswesen, die 
EDV-Abteilung, das Gebäudemanagement, der Baubetriebshof oder die 
Poststelle. Der Zuschussbedarf dieses Bereiches wird mit 14,1 Mio. € ge-
plant.  
 

3. Schulträgeraufgaben 
Die Stadt Ratingen ist als Schulträger verpflichtet zur Bereitstellung, Unter-
haltung und Ausstattung von Schulgebäuden. Außerdem sind z.B. Schul-
sekretärinnen und Hausmeister zu bezahlen und die Schülerbeförderungs-
kosten (Bustickets und Schulbusse) zu tragen. Der Zuschussbedarf in 2012 
beträgt ca. 13,8 Mio. € und macht den Produktbereich „Schulträgeraufga-
ben“ so zum Bereich mit dem dritthöchsten Zuschussbedarf. 
Lehrer hingegen werden vom Land NRW beschäftigt, bezahlt und den 
Schulen zugewiesen. 
 

4. Verkehrsflächen und –anlagen 
Die Herstellung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur ist eine weite-
re wesentliche Aufgabe, die auch zur Attraktivität Ratingens als Wohn- und 
Wirtschaftsstandort beiträgt. Neben der Straßenunterhaltung und der Ver-
kehrssicherung sind hier auch der Winterdienst und die Straßenreinigung 
erfasst. Da Letztere sich jedoch als Gebührenhaushalte selbst tragen, ist 
der Zuschussbedarf i.H.v. 9,1 Mio. € überwiegend auf die anderen beiden 
Bereiche zurück zu führen. 
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5. Sicherheit und Ordnung 
In diesem Bereich sind das Ordnungsamt inkl. Bürgerbüro, Verkehrsüber-
wachung sowie Feuerwehr und Rettungsdienst erfasst. Während sich Ret-
tungsdienst und Verkehrsüberwachung überwiegend durch Gebühren 
selbst tragen, erwirtschaftet der Bereich der Ordnungsangelegenheiten nur 
ca. 1/3 seiner Aufwendungen. Die Feuerwehr hat sogar nur äußerst geringe 
Erträge, sodass sich insgesamt im Bereich Sicherheit und Ordnung ein Zu-
schussbedarf von 9,1 Mio. € ergibt. 
 

6. Kultur 
Hier sind die VHS, die Musikschule, Stadtbibliothek, -museum, -theater und 
-archiv sowie die Kulturverwaltung und -förderung erfasst. Diese Bereiche 
können sich alle nicht selbst finanzieren - insbesondere die Bibliothek mit 
einem Jahreszuschuss in Höhe von rd. 1,6 Mio. € und die Musikschule mit 
0,9 Mio. €, sodass insgesamt ein Zuschussbedarf von 4,9 Mio. € im Jahr 
2011 erwartet wird. 

   



 

   

7. Zuschussbedarfe aller 17 Produktbereiche 
 
Produktbereich Zuschussbedarf [Mio. Euro] 
  Plan 2011 Plan 2012 
01 Innere Verwaltung -13,7 -14,1
02 Sicherheit und Ordnung -8,5 -9,1
03 Schulträgeraufgaben -13,4 -13,8
04 Kultur - 5,0 -4,9
05 Soziale Hilfen -4,5 -4,4
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe -22,6 -22,9
07 Gesundheitsdienste -1,4 -1,4
08 Sportförderung -4,2 -4,1
09 Räumliche Planung und Entwicklung -2,9 -2,6
10 Bauen und Wohnen -2,3 -2,2
11 Ver- und Entsorgung +13,5 +16,4
12 Verkehrsflächen und -anlagen -9,5 -9,1
13 Natur- und Landschaftspflege -2,4 -2,7
14 Umweltschutz -0,25 -0,25
15 Wirtschaft und Tourismus -1,3 -1,8
16 Allgemeine Finanzwirtschaft +70,2 +68,8
17 Stiftungen +/ - 0 +/ - 0
Summe -8,4 -8,1
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IV. INVESTITIONEN IN DEN STADTTEILEN 
 
Ratingen ist trotz der hohen Umlagen und sonstigen Kosten noch in der 
Lage, eigenständig über Investitionsmaßnahmen entscheiden zu können. 
So sind im Jahr 2012 Ausgaben von 23,8 Mio. € vorgesehen. 
 
Da die vorhandenen liquiden Mittel zur Vermeidung von Kassenkrediten 
benötigt werden, muss im Jahr 2012 eine Kreditermächtigung von 17,6 Mio. 
€ zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingeplant werden. 
 
Nach Fertigstellung der Investitionen werden diese abgeschrieben, sodass 
in den Folgejahren das Ergebnis durch Abschreibungsaufwand zeitanteilig 
belastet wird. 
 
Sämtliche in den Stadtteilen geplanten Investitionen werden auch im jeweils 
zuständigen Bezirksausschuss beraten. Im Folgenden sind die geplanten 
Investitionen aufgelistet, für die im Haushaltsjahr 2012 je Einzelmaßnahme 
über 100.000 € ausgegeben werden sollen. Soll die Stadt ermächtigt wer-
den Verpflichtungen einzugehen, z.B. Aufträge zu ergeben, so werden Ver-
pflichtungsermächtigungen eingeplant – hier als VE gekennzeichnet. 



 

 
 Ansatz 

2012 
(Euro) 

Gesamtan-
satz 

(Mio. Euro) 
 Bezirk Mitte/Ost/Süd   
Gebrüder-Grimm-Schule – Kanalsanierung 1.247.000 1,25 
Hausmeisterhaus Elsa-Brandström-Schule - Sa-
nierung 

120.000 0,1 

Kindergarten Schützenstraße – Neubau und 
Ausstattung 

948.000 2,6 

Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße (VE: 
1.480.000 €) 

0 1,5 

Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee 
(zuzüglich 245.000 € VE) 

40.000  

Querung der Kalkbahn – Junkernbusch – in 
2012 nur Auftragsvergabe (VE: 936.000 €) 

0 1,1 

Busbahnhof Düsseldorfer Platz (Oberbau) 200.000 0,5 
 Bezirk West   
Pädagogisches Zentrum –Bonhoeffer-Schule 1.250.000 1,95 
Erweiterungsbau Martin-Luther-King-Schule 
(inkl. Einrichtung und Außenanlagen) 

618.000 0,96 

Neubau Sporthalle Martin-Luther-King-Schule 
(dazu VE: 1.000.000 €) 

1.400.000 3,85 

Kita Daimlerstraße (Baukosten, Einrichtung und 
Außenanlagen) 

458.000 1,0 

Erholungspark Volkardey – Wegeüberarbeitung 190.000 0,66 
 Bezirk Tiefenbroich   
Kreisverkehr Jägerhofstraße (VE: 225.000 €) 0 0,63 
 Bezirk Lintorf/Breitscheid   
Regenwasserkanal Duisburger Straße (dazu 
VE: 300.000 €) 

500.000 1,00 

Straßenbau Duisburger Straße (2. Teil) (dazu 
VE: 300.000 €) 

380.000 1,68 

 Bezirk Hösel/Eggerscheidt   
Wilhelm Busch Schule (WC-Anlage) 140.000 0,34 
Bahnhofsvorplatz Hösel – Fahrbahnerneuerung 
(VE: 450.000 €) 

0 0,45 

Bahnhofstr. Kanal und Regenrückhaltebecken 
(VE: 450.000 €) 

0 0,45 

Regenrückhaltebecken Junkernbusch 250.000 0,9 
 Bezirk Homberg- Schwarzbach   
Fenstersanierung Christian-Morgenstern-Schule 
(VE: 200.000 €) 

0 0,2 

Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg (VE: 
155.000 €) 

40.000 0,2 
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Das vollständige Investitionsprogramm inkl. der dazugehörigen stichwortar-
tigen Erläuterungen finden Sie hier. 

   

http://ratingen.kdvz.de/bilder/20/9._Investitionprogramm_und_Erlaeuterungen.pdf


 

V. RATHAUSSANIERUNG UND -NEUBAU 
 
Der Rat hat am 24.03.2011 zur Vorlage 70/2011 einen Grundsatzbeschluss 
zur Teilsanierung/ Teilerneuerung des Rathauses getroffen. Die Kosten für 
Teilsanierung und Neubau des Rathauses wurden im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen 2011 etatisiert. Für Planung, Sanierung, Bau und Ein-
richtung des Rathauses, Bistros, der Tiefgarage und des Rathausvorplatzes 
sind 24,8 Mio. in das Investitionsprogramm für die Jahre beginnend ab 
2012 eingestellt worden. 
 
Außerdem wurden Renovierungs-, Miet- und Umzugskosten mit 1,7 Mio. € 
als Aufwand in die Ergebnisplanung der Jahre 2013 ff aufgenommen. 
 
Derzeit (Stand Dezember 2011) findet neben diversen anderen Planungs-
arbeiten insbesondere die Vergabe der Architektenleistungen statt. Aktuelle 
Informationen zu diesem Thema finden Sie jederzeit auf der Internetseite 
der Stadt Ratingen unter dem Schlagwort „Rathaus 2015“. 

VI. SCHULDENSTAND DER STADT RA-
TINGEN 

 
In der öffentlichen Debatte spielen die Schulden der Kommunen häufig eine 
große Rolle. Grundsätzlich dürfen Kredite nur für Investitionen und nur 
dann aufgenommen werden, wenn es keine wirtschaftlichere Alternative 
gibt. In Ratingen wurden und werden diese Grundsätze strikt eingehalten. 
Kassenkredite zur Finanzierung von laufenden Aufwendungen mussten in 
den letzten Jahren nicht aufgenommen werden. 

21 
Die Stadt Ratingen hatte Ende 2011 Kreditverbindlichkeiten von 
 

ca. 86,9 Mio. €. 
 

2004 lagen diese noch bei 128,2 Mio. € - die Schulden sind also um 41,3 
Mio. € abgebaut worden.  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Ratingen lag – einschließlich der 
Schulden der Stadtwerke – Ende 2010 bei ca. 1.650 € - der NRW-
Durchschnitt betrug zum selben Zeitpunkt nach einer Erhebung des statisti-
schen Landesamts NRW rd. 3.200 €. 
 
Für das Jahr 2012 wird erwartet, dass eine Netto-Neuverschuldung von 
12,9 Mio. € erforderlich ist. Dies veranschaulicht die folgende Berechnung: 
 
Ist-Schuldenstand  
am Jahresanfang 2012:   ca. 86,9 Mio. € 
 

plus  
Kreditneuaufnahme:   +       17,6 Mio. € 
 

minus 
Kredittilgungen:    ./.         4,7 Mio. € 
 
= geplanter Ist-Schuldenstand 
am Jahresende 2011:    ca. 99,8 Mio. € 
 
In den Folgejahren werden voraussichtlich - auch wegen der Investitionstä-
tigkeit - neue Kredite aufgenommen werden müssen um den Finanzbedarf 
zu decken oder es muss auf noch vorhandene Kreditermächtigungen aus 
Vorjahren zurückgegriffen werden. Dies ist insbesondere abhängig von der 
weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer 
 

   



 

VII. EINSPARUNGS- UND KONSOLIDIE-
RUNGSMAßNAHMEN IM HAUSHALTS-
PLAN-ENTWURF 2012 

 
Die Aufwendungen der Stadt Ratingen - und auch der Kommunen insge-
samt - sind in den letzten Jahren vor allem bei den Sozialkosten und der 
Kreisumlage gestiegen. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche vertretbaren 
Möglichkeiten zu nutzen, den Ergebnisfehlbetrag von rd. 8,1 Mio. € in 2012 
zu verringern. Dazu gehören Einsparungen auf der Ausgabenseite, aber 
auch angemessene Einnahmeerhöhungen.  
 
In den Haushaltsplan-Entwurf 2012 der Verwaltung sind bereits verschie-
dene Maßnahmen einkalkuliert, die dem Rat mit der Einbringung des 
Haushaltsplanentwurfs zur Beschlussfassung vorgelegt werden: 
 

 Begrenzung der Budgetmittel auf den Zuschussbedarf des Vorjah-
res in den meisten Produktbereichen – trotz Preissteigerungen und 
pauschalen Budgetkürzungen in den Jahren 2010 und 2011; 
 z.T. weitere Kürzungen von freiwilligen Zuschüssen an Dritte; 
 Verringerung des gesamtstädtischen Weiterbildungsbudgets um 

20%; 
 Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates keine Veranschlagung 
von Mitteln für die leistungsorientierte Bezahlung im Beamtenbereich; 
im Beschäftigtenbereich sind diese Mittel tariflich vorgeschrieben; 
 Erhöhung der Grundsteuerhebesätze ab dem 01.01.2012 – diese 

Maßnahme wurde bereits vom Rat beschlossen (vgl. Ausführungen 
zur Grundsteuer); 
 Erhöhung der Vergnügungs- und der Hundesteuer ab 01.01.2012 – 

diese Maßnahmen wurden bereits vom Rat beschlossen 22
 
Im Vergleich zum Vorjahr sind jedoch auch einige Ansatzerhöhungen als 
erforderlich eingeplant: 
 

 Auf Grund der Erhöhung des Gebäudebestandes durch Bautätigkeit 
im Kinder- Jugend- und Schulbereich sowie die Übernahme von Kin-
dertagesstätten ist eine Erhöhung der Mittel für die laufende Gebäu-
deunterhaltung notwendig; 
 Auch die Ansatzkürzungen in der Grünflächenpflege aus den Vor-

jahren können wegen Flächenzuwächsen nicht vollständig beibehalten 
werden – hier ist eine moderate Erhöhung der Grünflächenunterhal-
tung eingeplant; 
 Die Deckelung der Personalkosten kann ebenfalls nicht beibehalten 

werden. Auf die Erläuterungen der Personalaufwendungen unter 
Punkt II.2.b. wird verwiesen. 

 

   



 

   

VIII. FAZIT 
 
Die Kommunen befinden sich generell in einer finanziell schwierigen Zeit - 
mit weiter steigenden Sozialausgaben und vor allem deshalb stetig wach-
senden Abgaben der kreisangehörigen Städte an die Kreise. Dabei sind 
viele Bereiche gar nicht oder nur sehr eingeschränkt durch eine Stadt be-
einflussbar, wie z.B. die Kreisumlage, Sozialausgaben oder dringende Er-
satzinvestitionen zur Sicherstellung wichtiger Aufgaben der öffentlichen Da-
seinsvorsorge. 
 
Die meisten Kommunen haben derzeit zum Teil erhebliche finanzielle 
Schwierigkeiten. Ratingen kann auf Grund der hohen Gewerbesteuerein-
nahmen und „Reserven aus Vorjahren“ trotz erwarteter Ergebnisfehlbeträge 
den rechtlichen Haushaltsausgleich herstellen, dies jedoch nur durch eine 
Reduzierung des städtischen Eigenkapitals. Um die planmäßige Eigenkapi-
talreduzierung zu verringern, mussten im Haushaltsplanentwurf 2012 – wie 
auch in den Vorjahren – Einsparungs- und Konsolidierungsmaßnahmen 
eingeplant werden. Diese sind durch den Rat im Rahmen seiner Entschei-
dungsbefugnis zu beschließen. Sofern keine unvorhergesehenen Steuer-
ausfälle oder Zusatzbelastungen, wie z.B. die Abundanzumlage, auftreten 
sollte Ratingen dann auch die nächsten Jahre aus eigener Kraft überste-
hen. 
 
Mit einer starken Wirtschaft und engagierten Bürgerinnen und Bürgern hat 
die Stadt Ratingen hervorragende Voraussetzungen, sich als attraktiver 
Wohn- und Wirtschaftsstandort wie bisher behaupten zu können. Es erge-
ben sich unverändert aus der Sicht der Verwaltung vor allem im Rahmen 
der jährlichen Haushaltsberatungen folgende Grundsätze für die Zukunft 
der Stadt Ratingen: 23
 

1. Beibehaltung der Attraktivität als Wohnort;  
2. Beibehaltung der Attraktivität als Wirtschaftsstandort; 
3. Durchführung notwendiger Investitionen mit Prioritätensetzung durch 

Politik und Verwaltung; 
4. Gewährleistung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltsplanes; 
5. angemessene Finanzmittelausstattung für die Aufgabenbereiche der 

Stadt Ratingen; 
6. ausgewogene Einnahmepolitik in Abhängigkeit von den finanziellen 

Handlungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten. 
 
Insbesondere die teilweise gegensätzlichen Grundsätze 4. bis 6. gilt es, im 
Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen ausgewogen aufeinander ab-
zustimmen. Um den Haushaltsausgleich dauerhaft herstellen zu können 
und eventuelle Ergebnisfehlbeträge bzw. Eigenkapitalreduzierungen zu 
vermeiden (oder zumindest zu verringern), sind unter Umständen auch Ein-
schränkungen bei der Finanzmittelausstattung der Aufgabenbereiche und 
auch Einnahmeerhöhungen erforderlich. 
 
Im Rahmen der Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2012 
muss der Rat der Stadt Ratingen im o.g. Sinne Grundsatzentscheidungen 
treffen, um die genannten Ziele erreichen zu können. 
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